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Abstract: Screen scraping ist eine Technik, aus öffentlich zugänglichen Webseiten Informatio-

nen automatisiert zu extrahieren und diese anschließend weiterzuverwenden, typi-
scherweise durch erneute Veröffentlichung im Internet. Beispiele hierfür sind Preis-
vergleichs-Websites. Die urheberrechtliche Zulässigkeit dieses Vorgehens ist um-
stritten, insb. im Hinsicht auf die Extraktion von Daten aus geschützten Datenban-
ken. Anhand aktueller Deutscher Urteile sowie einer Beispielapplikation, der Extrak-
tion von Dokumenten aus dem RIS zur Erstellung eines privaten „Gesetzbuches“, 
wird der legale Anwendungsbereich dieser Technik näher abgesteckt.  


